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Nicht zuletzt dank den positiven Erfah-
rungen aus der Unternehmenssteuer-
reform I hat die Schweiz im Rahmen 
der Unternehmenssteuerreform II einen 
weiteren mutigen Schritt in Richtung 
finanzierungsneutraler Unternehmens-
besteuerung und Abbau von substanz-
zehrenden Steuern gewagt. Mit der 
Ablösung des Nennwertprinzips durch 
das Kapitaleinlageprinzip ist eine der 
im Rahmen der Unternehmenssteu-
erreform II entwickelten und an der 
Volksabstimmung vom 24. Februar 
2008 gutgeheissenen Regelungen in 
Kraft getreten. Ab dem 1. Januar 2011 
ist die Rückzahlung von in die Reser-
ven einer Kapitalgesellschaft geleiste-
ten Kapitaleinlagen (z.B. Agioeinlagen 
und Zuschüssen)

– �für in- und ausländische Anteilsinhaber 
ohne Verrechnungssteuerfolgen (Art. 5 
Abs. 1bis des Bundesgesetzes über die 
Verrechnungssteuer [VStG]) 

– �und für private Anteilsinhaber mit 
Wohnsitz in der Schweiz ohne Ein-
kommenssteuerfolgen (Art. 20 Abs. 3 
i.V.m. Art. 125 Abs. 3 des Bundesge-
setzes über die direkte Bundessteuer 
[DBG] sowie Art. 7b des Bundesge-
setzes über die Harmonisierung der 
direkten Steuern der Kantone und 
Gemeinden [StHG]; stellvertretend für 
die Normen in den Kantonen) 

möglich. Die Regelung erfasst Kapi-
taleinlagen, welche seit dem 1. Januar 
1997 geleistet wurden. 

1. �Bedeutung für grenzüber
schreitende Investitionen

1.1 �Deutsche Investitionen in Schweizer 
Kapitalgesellschaften

Bis zum 31. Dezember 2010 unter-
lag nicht nur die Ausschüttung von 

erwirtschafteten Gewinnen durch 
eine schweizerische Kapitalgesell-
schaft einer Quellensteuer von 35 % 
(Verrechnungssteuer), sondern auch 
jegliche Rückzahlung von früheren 
Kapitaleinlagen, sofern nicht Nomi-
nalkapital zurückgeführt wurde (so-
genanntes Nennwertprinzip). Im Ver-
hältnis mit Deutschland konnte die 
Verrechnungssteuerlast auf zurück-
gezahlten Kapitaleinlagen durch das 
anwendbare Doppelbesteuerungsab-
kommen zwischen Deutschland und 
der Schweiz unter gewissen Vorausset-
zungen (juristische Person als Anteils-
inhaber, Anteil von 20 %) vollumfäng-
lich an der Quelle entlastet werden. 
Sofern diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt waren (zum Beispiel für private 
Anteilsinhaber), resultierte in den meis-
ten Fällen eine Sockelsteuerbelastung 
von 15 %. 

Neu können in eine schweizerische 
Gesellschaft geleistete Kapitaleinlagen 
ohne Abzug der Verrechnungssteuer 
an deutsche Anteilsinhaber zurück-
geführt werden (sogenanntes Kapi-
taleinlageprinzip). Als Kapitaleinlagen 
gelten nach dem gesetzlichen Wortlaut 
Einlagen, Aufgelder und Zuschüsse, 
welche von den Inhabern der Beteili-
gungsrechte seit dem 1. Januar 1997 
geleistet wurden. Die verrechnungs-
steuerfreie Rückzahlung ist jedoch nur 
dann möglich, wenn diese Einlagen 
in der Handelsbilanz der Schweizer 
Gesellschaft auf einem gesonderten 
Konto ausgewiesen werden und die 
Gesellschaft jede Veränderung auf die-
sem Konto der Eidgenössischen Steu-
erverwaltung (EStV) meldet (Art. 5 Abs. 
1bis VStG). 

So einfach dieser Gesetzestext auf 
den ersten Blick auch erscheinen mag, 
hat er in der Schweizer Steuerrechtspra-
xis doch zu kontroversen Diskussionen 
geführt: 
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I.	� Wie erwähnt, können Kapitaleinlage-
reserven rückwirkend bis zum 1. Ja-
nuar 1997 geltend gemacht werden. 
Die rückwirkende Ermittlung, die 
erstmalige Verbuchung und die 
Meldung bei der EStV ist ein sorg-
fältig zu begleitender Prozess. Denn 
gemäss Kreisschreiben der EStV in 
dieser Sache (Kreisschreiben Nr. 29 
der EStV vom 9. Dezember 2010 
[Kreisschreiben]) ist die Ermittlung 
und erstmalige Meldung nur bis 
30 Tage nach der entsprechenden 
Generalversammlung 2011 bzw. 
2010/2011 (bei vom Kalenderjahr 
abweichenden Geschäftsjahr) mög-
lich. Ob und inwieweit diese Frist 
rechtlich Bestand hat, ist umstritten. 
Denn dem Gesetzestext lässt sich in 
dieser Hinsicht kein Hinweis entneh-
men. Es ist aber selbstverständlich 
zu empfehlen, die Frist nach Mög-
lichkeit einzuhalten.

II.	� Gemäss dem Kreisschreiben sind 
Einlagen nur dann Kapitaleinlage-
reserven im obigen Sinne, wenn 
sie direkt durch die Anteilsinha-
ber erfolgen. Demnach würden sich 
beispielsweise Einlagen durch eine 
Grossmuttergesellschaft oder Vor-
teilszuwendungen unter Schwester-
gesellschaften nicht als Kapitalein-
lagereserve qualifizieren. 

III.	�Das Erfordernis des offenen Auswei-
ses der Kapitaleinlagereserven wird 
von der EStV ebenfalls sehr eng 
ausgelegt. Gemäss ihren Ausfüh-
rungen sind Kapitaleinlagereserven 
zwingend auf einem gesonderten 
Konto der gesetzlichen Reserven 
auszuweisen. Nach dieser sehr en-
gen Auslegung gelten beispielswei-
se verdeckte Kapitaleinlagen oder 
offene Kapitaleinlagereserven, wel-
che in der Handelsbilanz nicht ge-
sondert ausgewiesen werden, nicht 
als steuerfrei rückzahlbare Kapi-
taleinlagen. 

IV.	�Nach Ansicht der EStV vernichten 
Verluste, welche den Reserven aus 
Kapitaleinlagen belastet werden, 
die Kapitaleinlagereserven definitiv. 
Gerade bei der rückwirkenden Er-
mittlung der Kapitaleinlagereserven 
mutet dieses strikte Abstellen auf 
die Verbuchung von Verlusten und 
der Kapitaleinlage willkürlich an. Je 
nach Verbuchung bzw. Verrechnung 
von Verlusten mit Kapitaleinlage
reserven ergeben sich – bei wirt-
schaftlich identischem Sachver-
halt – unterschiedliche Resultate. 
Richtiggehend willkürlich ist diese 
Sichtweise aber deshalb, weil zum 
Zeitpunkt der Verbuchung (mitunter 

über zehn Jahre in der Vergangen-
heit) die heutige Gesetzesänderung 
und die von der Verwaltung defi-
nierten Erfordernisse nicht bekannt 
waren.

V.	� Es ist zudem aus Sicht des Anteils-
inhabers nicht einzusehen, weshalb 
Kapitaleinlagereserven im Rahmen 
einer Gesamtbetrachtung – nach 
einer Verrechnung mit Verlusten 
und späteren Gewinnen – nicht 
wieder aufleben können. Indem die 
EStV die Zulässigkeit einer solchen 
Gesamtbetrachtung verneint, wird 
verhindert, dass aus Sicht des An-
teilsinhabers nur der mit der Kapi-
taleinlage erzielte Ertrag (und nicht 
auch ein Teil der Kapitaleinlage 
selbst) der Schweizer Besteuerung 
unterliegt. 

VI.	�Spezifische Fragestellungen kön-
nen sich ausserdem u.a. bei Rück-
käufen eigener Beteiligungsrechte, 
bei der Behandlung von Nennwert-
rückzahlungen auf eigenen Aktien, 
bei Vorratsaktien, bei Mitarbeiterbe-
teiligungen und bei der die Liberie-
rung von Anteilsrechten durch ver-
bundene Unternehmen ergeben.

	� Durch ihre enge Auslegung der in 
Frage stehenden Gesetzesnormen 
beschneidet die EStV die vom Ge-
setzgeber beabsichtigten Ziele der 
Unternehmenssteuerreform II – die 
finanzierungsneutrale Unterneh-
mensbesteuerung und den Abbau 
substanzzehrender Steuern – mass-
geblich. Ausserdem wird durch eine 
solche Auslegung die sachrichtige 
Besteuerung von Mittelflüssen zwi-
schen Gesellschaft und Anteils-
inhaber eingeschränkt, denn der 
Besteuerung in der Schweiz sollte 
grundsätzlich nur der Ertrag bzw. die 
Wertschöpfung aus Kapitaleinlagen 
und nicht die Rückzahlung dieser Ka-
pitaleinlagen unterliegen.

1.2 �Investitionen von Schweizer Privat-
personen in deutsche Kapitalgesell-
schaften

Investieren Personen mit steuerlichem 
Wohnsitz in der Schweiz ihr Privatver-
mögen in deutsche Kapitalgesellschaf-
ten, ist die Einführung des Kapitalein-
lageprinzips ebenfalls von Bedeutung. 
Gemäss Art. 20 Abs. 3 DBG sowie Art. 
7b StHG wird die Rückzahlung von Ka-
pitaleinlagereserven nicht mit der Ein-
kommenssteuer erfasst unabhängig 
davon, ob die Rückzahlung von einer 
in- oder ausländischen Gesellschaft 
vorgenommen wird. 

Gemäss dem Kreisschreiben der 
EStV können Kapitaleinlagenreserven 
durch gesonderten Ausweis in der Han-
delsbilanz der ausländischen Gesell-
schaft oder auf andere Art nachgewie-
sen werden. Der Nachweis ist vom in 
der Schweiz ansässigen Anteilsinhaber 
zu erbringen. Aus der Formulierung im 
Kreisschreiben lässt sich folgern, dass 
der gesonderte Ausweis in der nach 
ausländischem Rechnungslegungs-
recht erstellten Handelsbilanz möglich 
sein muss und dass das zwingende 
Erfordernis der Verbuchung in den ge-
setzlichen Reserven der ausländischen 
Gesellschaften nicht anwendbar sein 
kann. Kennt das ausländische Rech-
nungslegungsrecht keine gesonderten 
Kapitaleinlagereservekonten, muss der 
Nachweis auch in anderer Weise gelin-
gen können. 

Das deutsche Steuerrecht beispiels-
weise kennt für unbeschränkt steu-
erpflichtige Unternehmen in § 27 des 
Körperschaftssteuergesetzes ein Ka-
pitalrückzahlungsprinzip. Im Rahmen 
dieser Regelung werden vom deutschen 
Finanzamt Einlagen festgestellt und ein 
steuerliches Einlagekonto geführt. Aus-
schüttungen aus der Gesellschaft sind 
jedoch zunächst den Gewinnreserven 
zu entnehmen (Verwendungsreihenfol-
ge; im Unterschied zur heute geltenden 
Schweizer Regelung). Es gilt im Einzelfall 
zu überprüfen, ob und inwieweit dieses 
steuerliche Einlagekonto als Nachweis 
genügen kann. Denn – wie am Beispiel 
der Ausschüttungsregel gezeigt – sind 
der schweizerische und deutsche Ka-
pitaleinlage- bzw. -rückzahlungsbegriff 
nicht deckungsgleich.

2. �Bedeutung für grenzüber
schreitende Reorganisationen 

Verlegt eine ausländische Gesell-
schaft ihren Sitz (bzw. ihre tatsächli-
che Verwaltung) in die Schweiz, werden 
die im Ausland gebildeten Kapitalein-
lagereserven auch in der Schweiz an-
erkannt, da sich gemäss dem Kreis-
schreiben der EStV an der steuerlichen 
Qualifikation der Kapitaleinlagereser-
ven und der übrigen Reserven nichts 
ändert.

Bei einer internationalen Um-
strukturierung hingegen, welche zur 
Gründung einer Schweizer Gesell-
schaft führt, muss sogar der gesam-
te übertragene Aktivenüberschuss bei 
der neugegründeten schweizerischen 
Gesellschaft zur Liberierung des Ge-
sellschaftskapitals verwendet und den 
Kapitaleinlagereserven gutgeschrieben 
werden können (beispielsweise bei einer 
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grenzüberschreitenden Ausgliederung: 
schweizerische Betriebsstätte einer aus-
ländischen Gesellschaft wird zur Kapi-
talgesellschaft umgewandelt). 

Werden im Rahmen einer grenz-
überschreitenden Quasifusion Betei-
ligungsrechte an einer ausländischen 
Kapitalgesellschaft in eine inländi-
sche Kapitalgesellschaft eingebracht, 
qualifiziert sich der die Erhöhung des 
Grund- und Stammkapitals überstei-
gende Teil ebenfalls als Kapitaleinlage-
reserve. 

Die Emigration einer Gesellschaft 
nach Deutschland bzw. ins Ausland 
wird im Schweizer Steuerrecht einer 
Liquidation gleichgestellt. Früher un-
terlag die Differenz zwischen Aktiven-
überschuss (inkl. stille Reserven) und 
Nominalkapital der Verrechnungssteu-
er. Nach Einführung des Kapitaleinla-
geprinzips unterliegt nur noch die in der 

Schweiz erwirtschaftete Wertschöp-
fung bei Wegzug der Besteuerung (Dif-
ferenz zwischen Aktivenüberschuss 
[inkl. stille Reserven] und Nominalka-
pital zuzüglich Kapitaleinlagen), was 
die Flexibilität für Unternehmen bzw. 
Investitionen in der Schweiz selbstver-
ständlich erhöht.

3. Fazit und Ausblick

Bis Ende Mai 2011 haben Schweizer 
Unternehmen Kapitaleinlagereserven 
von gesamthaft rund CHF 296 Mia. 
angemeldet (die Anmeldung ist noch 
bis 30 Tage nach Genehmigung der 
Jahresrechnung 2011 bzw. 2010/2011 
möglich). Die Befürchtungen über 
mutmassliche Steuerausfälle haben 
verschiedene Parlamentarier dazu ver-
anlasst, die Abschaffung bzw. die An-
passung der gesetzlichen Regelungen 
zum Kapitaleinlageprinzip (Ausschüt-

tungsvorschriften) zu verlangen. Mit 
der Einführung einer Gesetzesrevision 
ist frühestens ab dem 1. Januar 2013 
zu rechnen.

Für den Standort Schweiz ist zu hof-
fen, dass man sich bei der weiteren Um-
setzung des Kapitaleinlageprinzips an 
den Zielen der Unternehmenssteuerre-
form II orientiert und die finanzierungs-
neutrale Unternehmensbesteuerung so-
wie die damit verbundene Flexibilität für 
Unternehmen bzw. Investitionen in der 
Schweiz nicht einschränkt. 

Unabhängig von den Entwicklungen 
in Politik und Steuerrechtspraxis sind 
Kapitaleinlagereserven detailliert zu 
analysieren, die von der EStV geforder-
ten Formalien einzuhalten und vor dem 
Inkrafttreten von Gesetzesänderungen 
gegebenenfalls weitergehende Mass-
nahmen einzuleiten (beispielsweise Um-
finanzierung).

Unsere jahrzehntelange Erfahrung in grenzüberschrei-
tenden Steuer- und Sozialversicherungsangelegenheiten 
steht unseren Kunden für massgeschneiderte Lösungen 
zur Verfügung, insbesondere bei:

Altorfer Duss & Beilstein AG | Walchestrasse 15 | CH-8006 Zürich
Tel. +41 44 267 63 00 | adb@adbtax.ch | www.adbtax.ch

ADB – Ihre Partner 
bei grenzüberschreitenden 
Steuerfragen. 
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reorganisationen

Investitionen in:
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